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BESCHLUSS (GASP) 2023/... DES RATES 

vom … 

über die Unterstützung der Union für die Tätigkeiten der Vorbereitungskommission  

der Organisation des Vertrags für das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO)  

zur Stärkung ihrer Überwachungs- und Verifikationsfähigkeiten 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 28 Absatz 1 und 

Artikel 31 Absatz 1, 

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Europäische Rat hat am 12. Dezember 2003 die Strategie der EU gegen die 

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (im Folgenden „Strategie“) angenommen. 

Kapitel III der Strategie enthält eine Liste von Maßnahmen, die zur Bekämpfung der 

Verbreitung solcher Waffen getroffen werden müssen. 

(2) Die Union setzt diese Strategie zielstrebig um und führt die in Kapitel III der Strategie 

aufgeführten Maßnahmen durch, indem sie insbesondere Finanzmittel bereitstellt, um 

spezifische Projekte von multilateralen Einrichtungen wie etwa des Provisorischen 

Technischen Sekretariats der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von 

Nuklearversuchen (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization — CTBTO) zu 

unterstützen. 

(3) Die Unterzeichnerstaaten des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen 

(Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty – CTBT) haben die Einsetzung einer mit 

Rechtsfähigkeit ausgestatteten Vorbereitungskommission beschlossen, die den Status einer 

internationalen Organisation hat und der bis zur Errichtung der CTBTO die effektive 

Anwendung des CTBT obliegt. 

(4) Ein baldiges Inkrafttreten und eine weltweite Anwendung des CTBT und die Stärkung des 

Überwachungs- und Verifikationssystems der CTBTO-Vorbereitungskommission sind 

wichtige Ziele der Strategie. 
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(5) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen erklärte in seiner Abrüstungsagenda „Unsere 

gemeinsame Zukunft sichern: Eine Agenda für die Abrüstung“, durch die Einschränkung 

der Entwicklung fortschrittlicher neuer Arten von Kernwaffen habe der CTBT das 

Wettrüsten gebremst und er stelle auch ein wirksames normatives Hindernis für Staaten 

dar, die eventuell bestrebt sein könnten, unter Verletzung ihrer 

Nichtverbreitungsverpflichtungen Kernwaffen zu entwickeln, herzustellen und zu 

erwerben. 

(6) In dem Strategischen Kompass für Sicherheit und Verteidigung von 2022 wird festgestellt, 

dass die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihren Trägersystemen, die 

Erweiterung der Kernwaffenarsenale, die Entwicklung neuer Waffensysteme und die von 

einigen Ländern ausgesprochenen nuklearen Drohungen eine anhaltende Bedrohung 

darstellen; ferner kommt darin das Ziel der Union zum Ausdruck, konkrete Maßnahmen 

zur Unterstützung der Ziele der Abrüstung, Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle zu 

verstärken. 
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(7) Im Rahmen der Umsetzung der Strategie hat der Rat drei Gemeinsame Aktionen und fünf 

Beschlüsse zur Unterstützung der Tätigkeiten der CTBTO-Vorbereitungskommission 

angenommen, und zwar die Gemeinsamen Aktionen 2006/243/GASP1, 2007/468/GASP2 

und 2008/588/GASP3 sowie die Beschlüsse 2010/461/GASP4, 2012/699/GASP5, 

(GASP) 2015/18376, (GASP) 2018/2987 und (GASP) 2020/9018. Diese Unterstützung 

durch die Union sollte fortgesetzt werden. 

                                                 

1 Gemeinsame Aktion 2006/243/GASP des Rates vom 20. März 2006 zur Unterstützung der 

Tätigkeiten der Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das umfassende 

Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) im Bereich Ausbildung und Kapazitätsaufbau für die 

Verifikation und im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen (ABl. L 88 vom 25.3.2006, S. 68). 
2 Gemeinsame Aktion 2007/468/GASP des Rates vom 28. Juni 2007 zur Unterstützung der 

Tätigkeiten der Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das umfassende 

Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) mit dem Ziel der Stärkung ihrer Überwachungs- und 

Verifikationsfähigkeiten im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung 

von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 176 vom 6.7.2007, S. 31). 
3 Gemeinsame Aktion 2008/588/GASP des Rates vom 15. Juli 2008 zur Unterstützung der 

Tätigkeiten der Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das umfassende 

Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) mit dem Ziel der Stärkung ihrer Überwachungs- und 

Verifikationsfähigkeiten im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung 

von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 189 vom 17.7.2008, S. 28). 
4 Beschluss 2010/461/GASP des Rates vom 26. Juli 2010 zur Unterstützung der Tätigkeiten der 

Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das umfassende Verbot von 

Nuklearversuchen (CTBTO) zur Stärkung ihrer Überwachungs- und Verifikationsfähigkeiten im 

Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen (ABl. L 219 vom 20.8.2010, S. 7). 
5 Beschluss 2012/699/GASP des Rates vom 13. November 2012 über die Unterstützung der 

Union für die Tätigkeiten der Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das 

umfassende Verbot von Nuklearversuchen zur Stärkung ihrer Überwachungs- und 

Verifikationsfähigkeiten im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung 

von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 314 vom 14.11.2012, S. 27). 
6 Beschluss (GASP) 2015/1837 des Rates vom 12. Oktober 2015 über die Unterstützung der 

Union für die Tätigkeiten der Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das 

umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) zur Stärkung ihrer Überwachungs- und 

Verifikationsfähigkeiten sowie im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die 

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 266 vom 13.10.2015, S. 83). 
7 Beschluss (GASP) 2018/298 des Rates vom 26. Februar 2018 über die Unterstützung der Union 

für die Tätigkeiten der Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das 

umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) zur Stärkung ihrer Überwachungs- und 

Verifikationsfähigkeiten sowie im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die 

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 56 vom 28.2.2018, S. 34). 
8 Beschluss (GASP) 2020/901 des Rates vom 29. Juni 2020 über die Unterstützung der Union für 

die Tätigkeiten der Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das umfassende 

Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) zur Stärkung ihrer Überwachungs- und 

Verifikationsfähigkeiten sowie im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die 

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 207 vom 30.6.2020, S. 15). 
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(8) Mit der technischen Durchführung dieses Beschlusses sollte die CTBTO-

Vorbereitungskommission beauftragt werden, die — auf der Grundlage ihrer einzigartigen 

Expertise und Fähigkeiten durch das Netz des Internationalen Überwachungssystems 

(International Monitoring System — IMS), das über 337 Stationen weltweit umfasst, und 

das Internationale Datenzentrum (International Data Centre — IDC) — die einzige 

internationale Organisation ist, die in der Lage und dazu befugt ist, diesen Beschluss 

durchzuführen. Die von der Union unterstützte Maßnahme kann nur durch einen 

außerbudgetären Beitrag zur CTBTO-Vorbereitungskommission finanziert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

(1) Im Hinblick auf die Umsetzung der Strategie, der Globalen Strategie für die Außen- und 

Sicherheitspolitik der Europäischen Union und des Strategischen Kompass für Sicherheit 

und Verteidigung unterstützt die Union weiterhin die Tätigkeiten der CTBTO-

Vorbereitungskommission durch eine operative Maßnahme. 

(2) Die Ziele der Maßnahme gemäß Absatz 1 sind die Folgenden: 

a) Stärkung der Fähigkeiten des Überwachungs- und Verifikationssystems des CTBT; 

b) Stärkung der Fähigkeiten der Unterzeichnerstaaten des CTBT, ihren 

Verifikationspflichten nach dem CTBT nachzukommen, und es ihnen zu 

ermöglichen, die Vorteile ihrer Teilnahme am CTBT-Vertragssystem 

uneingeschränkt zu nutzen; 

c) Steigerung des Bekanntheitsgrads des CTBT sowie Förderung der Universalisierung 

und des Inkrafttretens des CTBT. 

(3) Eine ausführliche Beschreibung der Maßnahme ist im Anhang enthalten. 

Artikel 2 

(1) Für die Durchführung dieses Beschlusses ist der Hohe Vertreter der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher Vertreter“) zuständig. 

(2) Die technische Durchführung der Maßnahme gemäß Artikel 1 erfolgt durch die CTBTO-

Vorbereitungskommission. 
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(3) Die CTBTO-Vorbereitungskommission nimmt diese Aufgabe unter der Verantwortung des 

Hohen Vertreters wahr. Zu diesem Zweck trifft der Hohe Vertreter die notwendigen 

Vorkehrungen mit der CTBTO-Vorbereitungskommission. 

Artikel 3 

(1) Der finanzielle Bezugsrahmen für die Durchführung der in Artikel 1 genannten von der 

Union finanzierten Maßnahme beträgt …. 

(2) Die aus dem Bezugsrahmen nach Absatz 1 finanzierten Ausgaben werden gemäß den für 

den Gesamthaushaltsplan der Union geltenden Vorschriften und Verfahren verwaltet. 

(3) Die Kommission beaufsichtigt die ordnungsgemäße Verwaltung der mit dem Betrag nach 

Absatz 1 finanzierten Ausgaben. Hierzu schließt sie eine Beitragsvereinbarung mit der 

CTBTO-Vorbereitungskommission. In dieser Beitragsvereinbarung wird festgehalten, dass 

die CTBTO-Vorbereitungskommission gewährleistet, dass dem Beitrag der Union die 

seinem Umfang entsprechende öffentliche Beachtung zuteil wird. 

(4) Die Kommission bemüht sich, die in Absatz 3 genannte Vereinbarung so bald wie möglich 

nach Inkrafttreten dieses Beschlusses zu schließen. Sie unterrichtet den Rat über etwaige 

Schwierigkeiten dabei und teilt ihm den Zeitpunkt mit, zu dem die Vereinbarung 

geschlossen wird. 



 

 

12333/23    AMM/ga 8 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

Artikel 4 

(1) Der Hohe Vertreter unterrichtet den Rat auf der Grundlage regelmäßiger Berichte der 

CTBTO-Vorbereitungskommission über die Durchführung dieses Beschlusses. Diese 

Berichte bilden die Grundlage für die Bewertung durch den Rat. 

(2) Die Kommission stellt Informationen über die finanziellen Aspekte der Durchführung der 

in Artikel 1 genannten Maßnahme zur Verfügung. 

Artikel 5 

(1) Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(2) Die Geltungsdauer dieses Beschlusses endet 36 Monate nach Abschluss der in Artikel 3 

Absatz 3 genannten Vereinbarung. Seine Geltungsdauer endet jedoch sechs Monate nach 

dem Tag seines Inkrafttretens, falls innerhalb jenes Zeitraums keine Vereinbarung 

geschlossen worden ist. 

Geschehen zu ... 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 

 


